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Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Lampenberg 
 
Erscheint grundsätzlich 1-mal monatlich 
 
Eingabeschluss Beiträge:  
Jeweils bis Ende Monat, Publikation erfolgt im darauffolgenden Monat. 
 
Inserate:  
Nur in Lampenberg ansässiges Gewerbe und Selbstständigerwerbende mit Wohnsitz in der Ge-
meinde. Maximale Grösse des Inserates: halbe A4-Seite, Publikation auf der letzten Seite. Kosten: 
CHF 15.00  
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung: Dienstag 09.00 – 11.00 / Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr 
 
Sprechstunde Gemeindepräsidentin:  nach telefonischer Vereinbarung / 079 401 71 02 
  
Kontakt: 061 951 25 00 / 079 520 44 32 / gemeinde@lampenberg.ch / www.lampenberg.ch 
 

 

Einwohnergemeindeversammlung 17. Juni 2026 
In der Beilage erhalten Sie die Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom  
Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle. 
 

 

Budget 2027 
Wünsche und Begehren zum Budget 2027 sind bis spätestens 30. Juni 2026 schriftlich und 
begründet bei der Gemeindeverwaltung, zu Handen des Gemeinderates, einzureichen. 
 

 

Handänderungen 
 
Das Grundbuchamt teilt folgende Handänderung mit: 
 

Schenkung 
Name/Adresse 

Parzelle 
Nr. 

Käufer/Schenkung/Erbgang 
Name/Adresse 

Hanna Morosoli, Rütistrasse 56 
8134 Adliswil 

789 Kurt und Brigitta Degen 
Hauptstrasse 42, 4432 Lampenberg 

 

 

Altpapiersammlung 
Die nächste Papiersammlung der Primarschule findet statt am:  
Mittwoch, 10. Juni 2026. Die Einwohnerschaft wird gebeten, das Altpapier 
(ohne Karton) gut gebündelt und verschnürt (keine Säcke)  
ab 08.00 Uhr bereit zu stellen.  

 
 

Kartonsammlung 
Die nächste Kartonsammlung findet statt am:  
Donnerstag, 11. Juni 2026 
 
Der Anhänger für den Karton steht beim Werkhof. 

 
 
 

mailto:gemeinde@lampenberg.ch
http://www.lampenberg.ch/


Abstimmungen und Wahlen am 14. Juni 2026 
Die Abstimmungsunterlagen wurden Ihnen bereits zugestellt. 
 

Bei der brieflichen Stimmabgabe muss der unterschriebene Stimmrechtsausweis mit  
den Stimmzetteln bis zur Öffnung des Wahllokals am Abstimmungs- / Wahlsonntag in den 
Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen werden. Verspätet (nach 10.00 Uhr) einge-
worfene Stimm- und Wahlzettel sind ungültig. Ab 10.00 Uhr sind die Stimm- und Wahlzettel di-
rekt im Wahlbüro abzugeben.  
 
Das Wahlbüro im Gemeindehaus ist geöffnet am:  
Sonntag, 14. Juni 2026, 10.00 – 11.00 Uhr. 
 
Eidgenössische Vorlagen 
1. Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» 
2. Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst  

(Zivildienstgesetz, ZDG) 
 
Kantonale Vorlagen 
3. Formulierte Verfassungsinitiative «Für gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der 

Europäischen Union und den Nachbarländern (Zämme in Europa)» 

4. Formulierte Gesetzesinitiative «Energiepolitik nur mit der Bevölkerung» 

5. Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden, Umgestaltung der Haupt- und Rheinfelderstrasse,  

Ausgabenbewilligung für die Realisierung 
 

Ersatzwahl für den Regierungsrat 
Folgende Kandidaten stellen sich zur Verfügung: 
 
Liechti, Matthias 
Schoch, Philipp 
 

 

Wahl Kommissionsmitglieder 
 

Im Mitteilungsblatt vom 12. März 2026 hat der Gemeinderat für die Arbeitsgruppe zur Überar-
beitung der Friedhofgestaltung und Arbeitsgruppe Zonenplanrevision Siedlung interessierte 
Personen gesucht. Erfreulicherweise haben sich zwei Personen gemeldet und der Gemeinderat 
hat folgende Mitglieder in die Kommissionen gewählt: 
 
Friedhofkommission: 
Andreas Beyeler 
Christian Kemmer 
Alex Gysin (Vertretung Gemeinderat) 
 

Zonenplankommission: 
Andreas Beyler 
Alex Gysin (Vertretung Gemeinderat) 
 
 

  



ERINNERUNG: Bäume und Sträucher an Gemeindestrassen 
Gestützt auf das Strassenreglement der Gemeinde Lampenberg darf das Lichtraumprofil der 
Verkehrsanlage, die Strassenbeleuchtung und die notwendigen Sichtfelder bei Strassenein-
mündungen und Privateinfahrten nicht durch Bepflanzungen und Gartenanlagen beeinträchtigt 
werden.  
Das Lichtraumprofil für die Fahrbahn beträgt 4.50 m und für das Trottoir / Gehweg 2.50 m.  
 
Wir bitten die Grundeigentümer, ihre Anlagen bis zum 31. Mai 2026 entsprechend zu schnei-
den. 
 
 
 

Bei dieser Gelegenheit 
appelliert der Gemeinderat 
auch an die Grundstück-
eigentümerinnen und 
Grundstückeigentümer, 
ebenfalls gegenüber der 
Nachbarsgrenzen einen 
korrekten Schnitt auszufüh-
ren. Dies im Sinne einer 
guten Nachbarschafts-
pflege. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Sommernachtsfest auf dem Sportplatz  



 

 
 

 
 

 

  



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


